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Briefe
AN DIE

HERAUSGEBER
DIE SEITE DER LESER

An die Redaktion des «Schweizer-Spiegel».
Habe den « Schweizer-Spiegel » abonniert,

um einer vaterländischen Unternehmung
unter den Arm zu greifen, sehe mich dabei
aber bitter enttäuscht. Insbesondere
beschmutzt die
Augustnummer aufs neue
das eigene Nest: die
Seite der Herausgeber.

Die .Einfüh¬
rung des 1. August
« von Gesetzes
wegen », das bringen
Sie gut. Wissen Sie
denn nicht, dass die
Bundesfeier schon
von unsern Altfordern

eingeführt wurde

Nur eine Frage :

Wann hat denn mit
Verlaub der Rütli-
schwur stattgefunden Wir haben das
schon in der Schule gelernt. Ich denke,
das dürfte bei Leuten, die sich eine

Nationalzeitung herauszugeben erlauben,
um so mehr der Fall sein.

Betrachten Sie dieses Wort als das letzte,
das Sie von mir erhalten. Eine allfällige
Nachnahme bleibt unberücksichtigt.

0. Röhn, Zürich.
Bordeaux, 10. 8. 28.

Werte Redaktion!
Soeben erhielt ich Ihre August-Nummer,

bedaure jedoch sehr, von der Juli-Nummer
nie etwas gesehen zu haben

Ersuche Sie daher, die Freundlichkeit
haben zu wollen, und mir das fehlende

Exemplar zuzustellen. In der Tat warten
wir Schweizer jeweils mit Spannung auf
die Erscheinung der Zeitschrift. Auch ist
sie von andern hier anwesenden
Deutschsprechenden (Elsässer, Deutsche usw.)

sehr geschätzt.
Ich und meine

vielen Kameraden
finden, dass selten
ein Blatt wie das
Ihrige so viel Heimat

mit in die Welt
hinausbringt, und
wir wünschen von
Herzen, dass es sich
immer grösserer
Beliebtheit und
Verbreitung erfreuen
wird.

Es würde viel zu
weit führen, wenn

ich alle die Artikel anführen wollte, die uns
allen so sehr gefielen. Nur um eins nicht
zu vergessen : Ihre Herausgeberseite, die
immer so trefflich, besonders auch was Sie

über die Feier des 1. August geschrieben
haben, wird hier im Ausland als wahr
empfunden.

Ich erwarte mit Ungeduld die Nachsendung

des fehlenden Blattes und begrüsse Sie
freundlichst.

Th. Schwatz,
c. o. Comptoir Commercial André & Co., S. A.
7 Rue de la Bourse, Bordeaux (Gironde).

PS. Anbei zwei Photos, um Ihnen zu,
zeigen, wie wir unsere Weekends am Ufer
des Meeres zubringen.

CIGARES

WEBER
Ein Weber-Stumpen gehört unbedingt zum Besten
seinerArt. — Wer Weber raucht, raucht gut. —
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